
Leistungsbewertungskonzept für das Fach Informatik des CSG 
 

Rechtliche Grundlagen und Bezüge 

Das Leistungskonzept orientiert sich an folgenden rechtlichen Vorgaben: 

  

• Schulgesetz NRW ( §§ 48 – 52, § 70) 

• Grundsätze zur Leistungsbewertung (§ 48) 

• Zeugnisse, Bescheinigungen über die Schullaufbahn (§ 49) 

• Versetzung, Förderangebote (§ 50) 

• Schulische Abschlussprüfungen, Externenprüfung, Anerkennung (§ 51) 

• Ausbildungs- und Prüfungsordnungen (§ 52) 

• Fachkonferenzen (§ 70) 
 

• APO – SI 

• Leistungsbewertung, Klassenarbeiten (§ 6 und VV zu § 6) 

• Lern- und Förderempfehlungen (§ 7 und VV zu § 7) 
  

• APO –GOSt 

• Grundsätze der Leistungsbewertung (§ 13) 

• Beurteilungsbereich „Klausuren“ und „Projekte“ (§ 14 und VV zu § 14) 

• Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ (§ 15) 

• Notenstufen und Punkte (§ 16) 

• Besondere Lernleistung (§ 17) 
  

• Richtlinien und Lehrpläne der Unterrichtsfächer 
  

(alle abrufbar auf der Seite des Schulministeriums  http://www.schulministerium.nrw.de) 
 

Grundlagen der Leistungsbewertung 

„Sonstige Leistungen im Unterricht" (SoMi) 
Die Bereiche „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Leistungen“ werden unter der Berücksichtigung weiterer 
pädagogischer Aspekte zu etwa gleichen Teilen zu einer Zeugnisnote zusammengeführt. Dabei wird die im 
ersten Halbjahr eines jeden Schuljahres erbrachte Leistung angemessen bei der Bildung der Zeugnisnote des 
zweiten Schulhalbjahres berücksichtig 
 
Für Schülerinnen und Schüler, die Informatik nicht als Klausurfach gewählt haben, ist für die 
Halbjahresbewertung allein der Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit" ausschlaggebend; pro Quartal wird 
hier eine eigene Note ermittelt. Es sind alle Leistungen zu bewerten, die neben Klausuren bzw. Facharbeiten 
erbracht werden. Er umfasst mündliche wie schriftliche Formen und berücksichtigt besonders Qualität, 
Kontinuität und Selbstständigkeit der von den Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistungen sowie ihre 
Fähigkeit die theoretisch bearbeiteten Problemstellungen auch praktisch am Computer umzusetzen. Wenn 
unklar ist, welcher Bereich den Ausschlag bei der Endbewertung ergibt, entscheidet die Lehrkraft nach eigenem 
Ermessen. 
 

Im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit" kommen folgende Leistungen zum Tragen: 
• Beteiligung am und Qualität der Beiträge zum Unterrichtsgespräch (qualitativ aufwertend von der 

Wiedergabe von Kenntnissen bis zum Problemösen und Werten)  

• die in der Darstellung von informatischen Sachverhalten gewählte Fachsprache  

• Die Anschaulichkeit und Korrektheit bei der Darstellung von informatischen Inhalten, z.B. bei der 
Erläuterung von Algorithmen oder komplexen Strukturen  

• Durchgeführte Arbeiten mit dem Computer. Hierbei wird insbesondere auch das kooperative Arbeiten 
im Zusammenhang des Verständniserwerbs und des Erkenntnistransfers bewertet.  

• Entsprechende Leistungen im Rahmen von Gruppenarbeiten, Einzel- und Partnerarbeiten  

• Transparenz der eigenen Lösungsstrategien  

http://www.schulministerium.nrw.de/


• Im jeweiligen Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise, z.B. in Form von vorgetragenen vor- und 
nachbereiteten Hausaufgaben, Erstellung eines Stundenprotokolls  

• Ggf. kurze schriftliche Leistungsüberprüfungen (Dauer: in der Regel 20min, maximal 45min). Diese 
Überprüfungen müssen nicht angekündigt werden.  

• Alternative Beurteilungsformen: Mitarbeit an Projekten (Durchführung, Präsentationen) 
 

Schriftliche Arbeiten 
In der Lernerfolgsüberprüfung werden die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten erfasst. „Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung von Lernergebnissen. Sie 
sind so anzulegen, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht erworbene Sachkenntnisse und Fähigkeiten 
nachweisen können.“ Die Aufgabenstellungen der Klausuren/schriftlichen Arbeiten richtet sich nach den im 
Unterricht behandelten Inhalten, den Techniken und Methoden des Faches Informatik und der dort erlernten 
Fachsprache.  
Die Bewertung der Klausuren (Sek II) orientiert sich an den Bewertungsgrundsätzen des Lehrplans sowie des 
Zentralabiturs im Fach Informatik in NRW. Die Korrekturen der Klausuren in der Oberstufe werden in der Regel 
mit Hilfe der aus den zentralen Abschlussprüfungen bekannten Bewertungsrastern vorgenommen, um auf 
diese Weise möglichst einheitliche und für die Schülerinnen und Schüler transparente Bewertungskriterien 
sicherzustellen.  
 
Für die Bewertung kommt den folgenden Aspekten besonderes Gewicht zu: 

• sachliche Richtigkeit,  

• Folgerichtigkeit und Begründetheit der Aussagen,  

• Vielfalt der Gesichtspunkte und ihre jeweilige Bedeutsamkeit,  

• Differenziertheit des Verstehens und Darstellens,  

• Herstellung geeigneter Zusammenhänge,  

• Grad der Selbstständigkeit,  

• Klarheit in Aufbau und Sprache,  

• Sicherheit im Umgang mit der Fachsprache und -methode  
 

Fachspezifische Aspekte der Leistungsbewertung sind: 
Die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler,  

• komplexe Problemzusammenhänge durch Formen des teamorientierten und fächerverbindenden 
Lernens zu bearbeiten,  

• zu fachlichen Problemstellungen Stellung zu beziehen,  

• das eigene Urteil anderen verständlich zu machen,  

• rational zu begründen und argumentativ zu vertreten,  

• komplexe Informatiksysteme im beruflichen Kontext zu modellieren,  

• Problemlösungen im Kontext der Domäne algorithmisch zu formulieren und in einer 
Programmiersprache zu implementieren,  

• den Computer bzw. die ausgewählten Werkzeuge im Kontext der Domäne sachgerecht zu nutzen, 

•  systematisch und geplant Problemstellungen bei Beachtung ökonomischer Rahmenbedingungen zu 
bewältigen,  

• Arbeitsergebnisse angemessen aufbereitet der Lerngruppe zur Verfügung zu stellen,  

• vernetzte fachübergreifende Zusammenhänge zu erschließen und zu erläutern,  

• mit Informatiksystemen verantwortungsbewusst umzugehen,  

• Auswirkungen von Informatiksystemen auf die Gesellschaft zu analysieren und zu reflektieren.  

 
 

Sekundarstufe I: 

Die Anzahl und Dauer der schriftlichen Arbeiten im Fach Informatik hat die Fachkonferenz im Rahmen der 

Vorgaben der APO–SI für den Wahlpflichtbereich wie folgt festgelegt: 

Jahrgangsstufe Arbeiten pro Schuljahr Dauer (in U-Stunden) 

9 4 1 

10 4 1 

 



Grundsätzlich ist es möglich, pro Schuljahr eine Projektarbeit als schriftliche Arbeit zu werten. Projektarbeiten 

können auch auf mehrere Unterrichtsstunden verteilt angefertigt werden. Grundlage der Projektbewertung ist 

die Dokumentation der Projektarbeit und gegebenenfalls das erstellte Produkt. Vorgaben hierzu werden je 

nach gestellter Arbeit den Schülerinnen und Schülern mitgeteilt. 

Es ist darauf zu achten, dass nicht nur die Richtigkeit der Ergebnisse und die inhaltliche Qualität, sondern auch 

die angemessene Form der Darstellung unabdingbare Kriterien der Bewertung der geforderten Leistung sind. 

Die Arbeiten werden mithilfe eines Punkterasters bewertet. Die Notengebung orientiert sich an folgendem 

Schema: 

Note ungenügend mangelhaft ausreichend befriedigend gut sehr gut 

Punkte-anteil [0% ; 20%[ [20% ; 40%[ [40% ; 55%[ [55% ; 70%[ [70% ; 85%[ [85% ; 100%] 

 

Sekundarstufe II: 

Die Anzahl und Dauer der Klausuren im Fach Informatik in der Sek II hat die Fachkonferenz im Rahmen der 
Vorgaben wie folgt festgelegt: 
 

Halbjahr Anzahl Dauer 

EF.1 1 (zweiter Termin) 90 

EF.2 1 (zweiter Termin) 90 

Q1.1 (GK)* 2 90 

Q1.2 (GK)* 2 90 

Q2.1 (GK)* 2 135 

 

Abivorklausur A2*  225 

 
*Ein Leistungskurs wird zurzeit nicht angeboten. 


